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3>te finb reteb,
nidft iJicirfjc gltttfltdj.

Sd)teincrci--^o()nfampf in
iiiijent. 9îad)bem im Scbrei*
nergeroerbe uon Sujern unb
Umgebung eine ©inigung
tiidfjt erhielt werben fonnte,
ift bie non ben ißrinjipalen

neranlafite »ierjebntägige Mnbigung nun perfeit ge=

roorben. Sie Arbeit ruljt faft allgemein. Sie ©eljil»
fen Ratten burtf) Vermittlung be§ 9ï- gierung§rate§ V$altf)er
einen @inigung§üorfd)Iag unterbreitet, auf ben bie ^rin»
jgpalfdfaft aber nidft einging, fonbern einen neuen 9lr«

beitëoertrag auffteHte, bcr jebod) non ben @ef)ilfen ab«

gelernt tourbe.
Von anberer Seite mirb gefdjtieben : Sie Sperre

ift nun eine noltftänbige unb umfafjt ca. 350 bi§ 400
Arbeiter, nad)bem bie Verfammlutxg nom testen Viontag
fftadjmittag ben testen Vorfc^lag ber äJfeifter mit 192

gegen 61 Stimmen abgelehnt bot. 2ln Oer Sperre finb
foraobl bie freien mie bie c£)ciftlic^ fojialen ©eraecficbaften
beteiligt. Setjtere f)aben entgegen bem Vefclfluffe be§

fdjroeijer. 3entraloorftanbe§ fÇeftt>alten an bem gemein«
jamen Vorgeben befcbloffen, ba fie ficb ju biefent lectern
ben freien ©eraerlfçbaften gegenüber für oerpflicbtet t)iel=
ten. Srot) allem ift eine Verftänbigung nocb nic£)t ab«

folut auSgef^loffen. Qm raefentlicben b«nbelt e§ ficb
eigentlich nur mebr um bie $rage ber SOBiebereinftellung

ber auSgefperrten bejm. ben 9lu§fcb(ufi jeber Vlafirege*
lung ber bei ber Sobnberoegung beteiligten Arbeiter.

Ser Stein be3 ïïnftofjeâ foil ber §11 fein, nacb
jebermannê Vegriff eine felbftuerftdnblid)e fjorberung.
Ser paragraph lautet: Sie SJlitglieber ber c^riftlicfjen
unb ber freien ©eroerlïcbaften oerpflicbten ficb gegen«
feitig, bie illngebörigen biefer beibett ©eroerlïcbaften, fo«
raie alle anbettt Arbeiter in ben 2lrbeit§räumen unb
raäbrenb ber 9Irbeit§jeit nid^t ju belöftigen.

tiefer paragraph rourbe mit £rabn jurüctgeroiefen.
©§ fiel babet ba§ beftimmte SBort : „liefen Äof)l frijst
bie tîlrbeiterfdbaft nic£)t." ïïllfo lebiglid) 9Jîad)tfragen
Siefen ^übrern ift e§ alfo nicbt um bie Vefferfteflung
ber Arbeiter ju tun, fonbern um ifjre 9Jlad)tgelüfte jii
befriebigen.

$it bcr Stabt Solotlfitru unb ben umliegenben Ort«
fcbaften ift raegen Sotmbiffetenjen ein partieller
Spenglerftreif ausgebrochen.

Bus der Praxis — für die Praxis.
NB. Verlaufs«, $aufd|= uub SlrbcitSgefnctje roerben

unter biefe SJÎubriï nid)t aufgenommen; berartige 2lnjeigett
gebären in ben gnferateutetl be§ SlatteS. fragen, roelcbe
„unter ©blffre" erfdjeinen fotten, motte man 20 (St§. in 9Jtar«
fen (für ßufenbung ber Offerten) beilegen.

Tragen.
1113. Söer bütte eine gebrauchte, nod) gut erhaltene Stebl«

ntafd)ine mit uerftiübarem SCifd), billig abzugeben V Offerten an
©n§ler & fHobr, 3Jlabi§rot)l (Vent).

Die Glücklichen sind reich,
nicht Reiche glücklich.

Schreincrci-Lohnkampf in
Lnzern. Nachdem im Schrei-
nergewerbe von Luzern und
Umgebung eine Einigung
nicht erzielt werden konnte,
ist die von den Prinzipalen

veranlaßte vierzehntägige Kündigung nun perfekt gc-
worden. Die Arbeit ruht fast allgemein. Die Gehil-
fen hatten durch Vermittlung des Regierungsrates Walther
einen Einigungsvorschlag unterbreitet, auf den die Prin-
zipalschaft aber nicht einging, sondern einen neuen Ar-
beitsvertrag aufstellte, der jedoch von den Gehilfen ab-
gelehnt wurde.

Von anderer Seite wird geschrieben : Die Sperre
ist nun eine vollständige und umfaßt ca. 850 bis 400
Arbeiter, nachdem die Versammlung vom letzten Montag
Nachmittag den letzten Vorschlag der Meister mit 192

gegen 01 Stimmen abgelehnt hat. An der Sperre sind
sowohl die freien wie die christlich sozialen Gewerkschaften
beteiligt. Letztere haben entgegen dem Beschlusse des
schweizer. Zentraloorstandes Festhalten an dem gemein-
famen Vorgehen beschlossen, da sie sich zu diesem letztem
den freien Gewerkschaften gegenüber für verpflichtet hiel-
ten. Trotz allem ist eine Verständigung noch nicht ab-
solut ausgeschlossen. Im wesentlichen handelt es sich

eigentlich nur mehr um die Frage der Wiedereinstellung

der ausgesperrten bezw. den Ausschluß jeder Maßrege-
lung der bei der Lohnbewegung beteiligten Arbeiter.

Der Stein des Anstoßes soll der 11 sein, nach
jedermanns Begriff eine selbstverständliche Forderung.
Der Paragraph lautet: Die Mitglieder der christlichen
und der freien Gewerkschaften verpflichten sich gegen-
seitig, die Angehörigen dieser beiden Gewerkschaften, so-
wie alle andern Arbeiter in den Arbeitsräumen und
während der Arbeitszeit nicht zu belästigen.

Dieser Paragraph wurde mit Hohn zurückgewiesen.
Es siel dabei das bestimmte Wort: „Diesen Kohl frißt
die Arbeiterschaft nicht." Also lediglich Machtfragen!
Diesen Führern ist es also nicht um die Besserstellung
der Arbeiter zu tun, sondern um ihre Machtgelüste zu
befriedigen.

In der Stadt Solothnr» und den umliegenden Ort-
schasten ist wegen Lohndifferenzen ein partieller
Spenglerstreik ausgebrochen.

Ms der Praxis — siîr à Praxis.
iW. Verkaufs-, Tausch- «ud Arbcitsgesuche werden

unter diese Rubrik nicht aufgeuommeu; derartige Anzeigen
gehören in den Inseratenteil des Blattes. Fragen, welche
„unter Chiffre" erscheinen sollen, wolle man 20 Cls. in Mar-
ken (für Zusendung der Offerten) beilegen.

Nagen.
1I1S. Wer hätte eine gebrauchte, noch gut erhaltene Kehl-

Maschine mit verstellbarem Tisch, billig abzugeben? Offerten an
Gysler à Rohr, Madiswyl (Bern).
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